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EU-Chemikalienpolitik

REACH 

Segen oder Fluch?

Erzeugnisse und die 
Informationspflichten 
entlang der Lieferkette

Technik und Umwelt

VDMA -Technik und Umwelt, Dr. Darius Soßdorf, Seite 2 •EU-Chemikalienpolitik - REACH

Registrierpflicht für
Produzenten / Importeure von Erzeugnissen

Erzeugnisse (Definition nach Artikel 3 Nr. 3):

Gegenstand, der bei der Herstellung eine spezifische Form, Oberfläche oder 
Gestalt erhält, die in größerem Maße als die chemische Zusammensetzung 
seine Funktion bestimmt.

Artikel 7 (1):

� Produzent/Importeur von Erzeugnissen muss Stoff registrieren, wenn
- der Stoff in den Erzeugnissen des Herstellers/Importeurs zu > 1 t/a

enthalten ist und
- der Stoff unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren

Bedingungen freigesetzt werden soll.

� Gilt nicht, falls Stoff der für diese Verwendung bereits registriert wurde.

Aktuelle Aufgabe: Welche eigenen und importierten Erzeugnisse sind betroffen?
Wichtig: Eine Vorregistrierung ist nur durch den Erzeugnis-Produzent/Importeur 

möglich!
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Notifizierpflichten für
Hersteller/Importeure von Erzeugnissen

Artikel 7 (2):

� Produzent/Importeur von Erzeugnissen unterrichtet (notifiziert) die EChA
wenn
- diese einen Stoff zu > 1 t/a enthalten, der von der Agentur in der 
"Kandidatenliste" bekanntgegeben wurde und
- der Stoff in den Erzeugnissen zu > 0,1 Massen-% enthalten ist.

� Gilt nicht:
- falls Stoff für diese Verwendung bereits registriert,
- falls der Produzent/Importeur bei normalen oder vernünftigerweise

vorhersehbaren Verwendungsbedingungen einschließlich der Entsorgung
eine Exposition von Mensch/Umwelt ausschließen kann.

� Diese Vorgaben gelten 6 Monate nach der Publikation der "Kandidatenliste“, 
jedoch frühestens ab 1.6.2011 (Meldung an die ECHA).

� Derzeit keine (offiziellen) aktuellen Aufgaben.

� Achtung: Kandidatenliste wird wohl häufig geändert werden!
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Informationspflichten für
Lieferanten von Erzeugnissen (Artikel 33)

� Betrifft Erzeugnisse, die > 0,1 Massen-% eines Kandidatenlistenstoffes im 
Erzeugnis enthalten.

� Lieferant eines derartigen Erzeugnisses, stellt dem Abnehmer des
Erzeugnisses die ihm vorliegenden, für eine sichere Verwendung des 
Erzeugnisses ausreichenden Informationen zur Verfügung, wenigstens den 
Namen des Stoffes.
Pflicht seit 1.6.2007 (nach Publikation der Kandidatenliste)!

� Auf Ersuchen eines Verbrauchers (privat!) stellt der Lieferant eines derartigen 
Erzeugnisses kostenlos innerhalb von 45 Tagen die ihm vorliegenden,
für eine sichere Verwendung des Erzeugnisses ausreichenden Informationen 
zur Verfügung, wenigstens den Namen des Stoffes.

� Informationen für eine sichere Verwendung des Erzeugnisses sind aus 
Produktsicherheitsgründen ohnehin notwendig!
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Erzeugnisse –
welche Information muss an welche Adresse?

Import eines Erzeugnisses
von außerhalb der EU

Registrierung/Notifizierung
bei der ECHA (Artikel 7(1/2))

Informationspflicht
nach Artikel 33

(Information an den Kunden)

Liefern eines Erzeugnisses
an einen Kunden

(Erzeugnis wurde vorher importiert,
oder innerhalb der EU gefertigt)
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Informationsbeschaffung bei Lieferanten 
von Erzeugnissen (Artikel 33 -
kundeninterpretiert)
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Musterantwortschreiben

Erklärung zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) veröffentlicht am 30. Dezember 2006 im EU-Amtsblatt 
396/1.

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage zur Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH) und teilen Ihnen folgendes mit:

Wir werden die durch die REACH-Verordnung an uns gestellten Anforderungen erfüllen.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Kandidatenliste (Liste nach REACH-Verordnung Artikel 
59 (1) und (10)) und aufgrund unserer eigenen Recherchen können wir jedoch zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine auf einzelne Stoffe bezogenen Aussagen treffen.

Insbesondere werden wir jedem Abnehmer unserer Erzeugnisse die aufgrund des Artikels 33 
der REACH-Verordnung erforderlichen uns vorliegenden, für eine sichere Verwendung 
des Erzeugnisses ausreichenden Informationen zur Verfügung stellen, mindestens 
jedoch den Namen des betreffenden Stoffes.

Wir werden Sie über relevante, durch REACH verursachte Veränderungen unserer 
Erzeugnisse, deren Lieferfähigkeit sowie der Qualität der von uns an Sie gelieferten 
Teile/Erzeugnisse im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall 
geeignete Maßnahmen mit Ihnen abstimmen.

Mit freundlichen Grüßen
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Wer stellt die größten Anforderungen?

Gesetze,
Richtlinien,

Verordnungen
Kunde
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REACH geht uns ALLE an

ALLE

Technik und Umwelt

VDMA -Technik und Umwelt, Dr. Darius Soßdorf, Seite 10 •EU-Chemikalienpolitik - REACH

Alles ist Gift

All‘ Ding sind Gift
und nichts ohn‘ Gift
Alleine die Dosis macht,
daß ein Ding kein Gift ist

Theophrastus Bombast von Hohenheim,
genannt Paracelsus 1493 - 1541,
Arzt, Alchemist, Mystiker, Laientheologe und Philosoph
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Danke

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


